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In eigener Sarhe.
In der Oktobernummer des „Diakonissenboten aus Riehen", den Hr. Pfarrer

Kägi, der Leiter der Riehener Diakonissenanstalt, herausgibt, wird mir unter der Spitzmarke
„Leichtgeschürzte Kritik der Diakonissensache" der Vorwurf gemacht, ich habe das Diakonissen-
Wesen unbegründet kritisiert. Dies soll in meiner Arbeit „Das Rote Krenz und die Kranken-
pflege" geschehen sein, die als Beilage des diesjährigen Berichtes über das schweiz. Rote Kreuz
erschienen ist. Ich lehne diesen Vorwurf mit aller Ruhe und Entschiedenheit ab.

Zur Begründung seines Angriffs reißt der „Diakonissenbote" einige Sätze meiner Ar-
beit aus ihrem Zusammenhang heraus und erweckt durch dieses Mittel bei seinem Leserkreis,
dem wohl mein Aufsatz unbekannt geblieben ist, die Meinung, das Wesentliche meiner Arbeit
liege in der Kritik der Diakonissenhänser. Jeder unbefangene Leser meiner 47 Seiten um-
fassenden Ausführungen muß aber anerkennen, daß sie ausschließlich bezwecken, die Mittel und
Wege klarzulegen, durch die sich das schweiz. Rote Kreuz auf dem Gebiete der Krankenpflege
bctätigen kann. Die angefochtenen, auf einer halben Seite stehenden Sätze, die sich auf das
Diakonijseuwesen beziehen, wurden in der Tat keineswegs geschrieben, um an den Schwestern-
Häusern Kritik zu üben -— an Material zu einer gründlichen Beleuchtung würde es ja durch-
aus nicht fehlen — sondern um an ihrem Beispiel die geschichtliche Entwicklung des Kranken-
pslegeweseus zu erläutern.

Der „Diakonissenbote" lebt nun übel daran, daß ich für die Arbeit der Mutterhäuser
kein Wort der Anerkennung gefunden hätte. Allein schon aus dem Umstand, daß mein Auf-
satz als ein Teil des Rot Kreuz-Jahresberichtes erschienen ist, aus seinem Titel und aus
seinem ganzen Tone geht deutlich hervor, daß er als eine propagandistische Arbeit für
die freie, interkonfessionelle Krankenpflege zu betrachten ist, für die er Sym-
vathien und Mitarbeiter werben soll. Deshalb unterblieben alle Erörterungen über die kon-
sessionellen Krankenpflegeorganisationen, soweit sie nicht zum Verständnis der Entwicklung der
freien Pflege nötig waren. Alles zu seiner Zeit.

Die bundesrätliche Botschaft vom 4. Dezember 1903 betreffend Ausbau der freiwilligen
Hülfe zu Kriegszwecken enthält, folgende Stelle, die der Arbeit der Diakonisfenhänscr volle
Anerkennung zollt: „Diese religiösen Gemeinschaften haben auf das ganze Gebiet der Kranken-
pflege außerordentlich fruchtbar eingewirkt und den Weg gewiesen, der in vielen Beziehungen
zum Ziele führt. Sie haben dafür auch mit Recht die größte Anerkennung gefunden und
jeder vorurteilsfreie Arzt und Laie wird damit einverstanden sein, daß die Schwesternhäuser
der Krankenpflege die wertvollsten Dienste geleistet haben und noch leisten." Dieser Passus ist
aus einem meiner Memoriale an das Militärdepartement in die bundesrätliche Botschaft hin-
übergenommen worden, er drückt mein persönliches Urteil über die Diakonissenhäuser aus, zu
dem ich jederzeit stehe und mit dem ich schriftlich, in Vortrügen und Privatgesprächen nie
zurückgehalten habe.

In zweiter Linie hält mir der „Diakonisseubote" einen angeblichen Widerspruch in
Bezug auf die Pflegerinnenschule La Source in Lausanne vor, der darin liegen soll, daß
ich geschrieben habe, „die Source vertrete im Gegensatz zu den Mutterhäusern die Ansicht,
die Krankenpflege habe mit konfessionellen Anschauungen direkt nichts zu tun," während doch
im Reglement der Source stehe: „I'eäuoatiou ^ est evanAsliigus". Dieser scheinbare Wider-
spruch verschwindet sofort, wenn man seinem Urteil über die Stellung der Source zu den

konfessionellen Fragen nicht einzig diesen Artikel 3 zugrunde legt, sondern auch die Artikel 6
und 7 und überhaupt den Sinn und Geist des ganzen Reglementes und die Praxis der
Source berücksichtigt.

Das Reglement sagt in Art. 6: „Im 8ourev n'exelut äs I'interimt") aueune äeno-
urination protestants" und in Art. 7: „lills reg.oit àes externes") st sies ausiitrioss
cks tonte« te« con/ss«ton«."

Andere als diese Bestimmungen über die konfessionelle Zugehörigkeit bestehen nicht und
namentlich wird nirgends ein Ausweis über die konfessionelle Zugehörigkeit von den eintreten-

") Zwischen den internen und externen Schülerinnen besteht bezüglich Ausbildung, Tiploinicrung und
Stellung zur Schule kein Unterschied: ein solcher wird einzig durch die finanziellen Leistungen bedingt: Die
Internen werden gratis in die Schule aufgenommen, während die Externen ein Schulgeld entrichten und
für ihre Unterkunft und Verpflegung selber aufkommen müssen.



den Schülerinnen verlangt. Tatsächlich bildet die Source nicht nur protestantische, sondern
auch katholische und israelitische Pflegerinnen aus und darin sehe ich den Gegensatz zu den

Diakonissenhänsern, den ich in dem oben angeführten Satz erwähnte.
Der „Diakonissenbote" nimmt endlich Anstoß an folgendem Satz meiner Arbeit: „Bei

den Mutlerhaussehwestern spielt die Persönlichkeit des Einzelnen eine untergeordnete Rolle, sie

wird eingeschränkt durch das Gelübde der freiwilligen Armut, der Ehelosigkeit und der ab-

solnten Unterordnung des eigenen Willens unter die Befehle des Mutterhauses." Er sagt

dazu: „In diesen Worten enthält doch fast jeder Satz eine Unrichtigkeit" und begründet diese

subjektive Auffassung etwa folgendermaßen: Ein Gelübde der freiwilligen Armut gebe es in
den Diakonissenhänsern ebensowenig wie ein Gelübde der Ehelosigkeit, da satznngsgemiiß jede

Diakonisse über ihr eigenes Vermögen jederzeit ganz freie Verfügung behalte und darin von
der Anstalt in keiner Weise beschränkt werde; jede Diakonisse könne austreten und sich ver-
heiraten, dürfe dann aber freilich nicht mehr Diakonisse bleiben.

Der Auslegungskunst des „Diakonissenboten" gegenüber wollen wir gerne zugeben, daß

formell nicht von einem „Gelübde" der Armut, der Ehelosigkeit?c. gesprochen werden kann,
dagegen müssen wir konstatieren, daß materiell auch ohne Gelübde die freiwillige Armut,
die Ehelosigkeit und ein weitgehendes Aufgeben der eigenen Persönlichkeit wesentliche Bestand-
teile der Diakonissensache sind.

Die freie Verfügung über ihr Privatvermögen hat doch nur für solche Schwestern einen

Wert, die wirklich eigenes Vermögen besitzen. Die große Mehrzahl der Diakonissen hat aber
kem Vermögen, für sie kommt in Betracht, daß die Entschädigung für ihre geleistete Arbeit
zum allergrößten Teil in die Kasse des Mutterhauses fließt und sie darauf auch dann keinen

Anspruch erheben kann, wenn sie vielleicht nach jahrzehntelanger Arbeit aus irgend einem

Grunde aus dem Schwesternverband ausscheidet. Durch diesen Verzicht auf den Ertrag ihrer
Arbeit zu gnnsten des Mutterhauses ist der Mehrzahl der Diakonissen die Möglichkeit ge-

nommen, persönlichen Besitz zu erwerben, und diesen Zustand bezeichnen wir auch jetzt noch
als „freiwillige Armur".

Ähnlich steht es mit der Möglichkeit der Eheschließung für die Diakonissen. Schon die

ganze Einrichtung der Mutterhäuser erschwert eine solche; in noch höherem Maße geschieht
dies aber durch die eben geschilderte ökonomische Abhängigkeit der Schwestern und vor allem

durch die Notwendigkeit, sich zum Verlassen des Mutterhauses zu entschließen und die damit
verbundenen seelischen Kämpfe ans sich zu nehmen. All' diese Umstände verbinden sich in sehr

wirksamer Weise, um den Diakonissen das Eingehen einer Ehe zu erschweren.
Nimmt man noch dazu, daß infolge ihrer Organisation die Schwesternhäuser den ein-

zelnen Angehörigen bei der Wahl ibrcs Arbeiiöfeldes nur ein außerordentlich beschränktes

Milveslimmungsrecht gewähren können, so darf sich der „Diakonissenbole" nicht wundern,
wenn diejenigen, die nicht im Banne seines Jdeenkreises stehen, in all' diesen Umständen eine

sehr erhebliche Einschränkung der Persönlichkeit des Einzelnen erblicken und eine sehr weit-
gehende Unterordnung des eigenen Willens unter die Befehle des Mutterhauses darin finden.

Daß übrigens diese Ausführungen über freiwillige Armut, Ehelosigkeit :c. nicht etwa nur von
mir theoretisch konstruiert sind, sondern den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen, dafür liefert
das praktische Leben der Schwestern Belege, die natürlich vor allem den Leitern und Ange-
hörigen der Diakonissenhäuser bekannt sind, gelegentlich aber auch weiteren Kreisen und nament-
lieh Ärzten zur Kenntnis gelangen, die während Jahren mit Diakonissen zusammen arbeiten,
wie dies bei mir der Fall war.

Wenn ich auch in vielen grundsätzlichen Fragen auf einem anderen Boden stehe, als
die Mutterhäuser, so ist es doch mein Wunsch, neben ihnen friedlich an der Hebung der

Krankenpflege zu arbeiten, freilich nach meiner eigenen Fagon und ohne Preisgabe meiner
Überzeugung.

Bern, 4. November 1903. Dr. W. Sahli.

Infolge unerwarteten Stosfandrangs in letzter Stunde sind wir leider genötigt, die

Fortsetzung „Ein Gang durch eine Irrenanstalt" in dieser Nummer ausfallen zu lassen.
Wir bitten deshalb um Entschuldigung. Die Redaktion.
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